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Der teilende Bauträger handelt bei der 
Errichtung der Anlage nicht als Wohnungs-
eigentümer, sondern in Erfüllung seiner 
im Verhältnis zu den Erwerbern bestehen-
den vertraglichen Verpflichtungen. Errich-
tet der teilende Bauträger die Anlage nicht 
plangerecht, stehen den Erwerbern nur 
vertragliche Ansprüche zu, nicht aber An-
sprüche wegen einer rechtswidrigen Be-
einträchtigung des (werdenden) Wohnungs-
eigentums i.S.d. § 1004 Abs. 1 BGB; das 
gilt auch dann, wenn der teilende Bauträ-
ger weiterhin eingetragener Eigentümer 
einer oder mehrerer Einheiten ist und er 
das gemeinschaftliche Eigentum im räum-
lichen Bereich dieser Einheiten abrede-
widrig errichtet.

BGH, Urteil vom 16. Mai 2025 - V ZR 
270/23

 
Der Fall:
Die Kläger, werdende Wohnungseigentü-
mer, hatten von der beklagten Bauträgerin 
Eigentum erworben. 

Noch während der Errichtung der Anlage 
installierte die Beklagte für eine von ihr 
gehaltene Gewerbeeinheit eine Lüftungs-
anlage, ein Kühlaggregat, einen Ventilator 
und einen Flüssiggastank auf Gemein-
schaftseigentum. Die Kläger hielten diese 
Einbauten für unzulässige bauliche Verän-
derungen und verlangten deren Beseitigung. 
Das Landgericht gab der Klage statt, der 
BGH hob dieses Urteil jedoch auf.

Das Problem:
Der BGH musste klären, ob werdende 
Wohnungseigentümer (also Erwerber mit 
Auflassungsvormerkung und Besitz) gegen 
den teilenden Bauträger Ansprüche auf 
Beseitigung baulicher Maßnahmen nach 
§ 1004 BGB i.V.m. § 22 WEG a.F. (bzw. 

§ 20 WEG n.F.) geltend machen können, 
wenn dieser noch in der Errichtungsphase 
der Wohnanlage handelt.

Die Entscheidung des Gerichts:
Der BGH verneinte solche Ansprüche. 
Zwar können werdende Wohnungseigen-
tümer im Innenverhältnis grundsätzlich 
Rechte ähnlich wie voll eingetragene Ei-
gentümer geltend machen. 

Allerdings handelte die Beklagte als Bau-
trägerin in Erfüllung vertraglicher Ver-
pflichtungen, nicht als Wohnungseigentü-
merin. 

Daher stellt die Errichtung auch planab-
weichender baulicher Elemente während 
der Bauphase keine „bauliche Veränderung“ 
i.S.d. WEG dar, sondern (ggf. mangelhaf-
te) Vertragserfüllung. 

Den Erwerbern stehen in einem solchen 
Fall nur vertragliche, nicht aber wohnungs-
eigentumsrechtliche Ansprüche (wie Be-
seitigung nach § 1004 BGB) zu.

Praxis-Tipp:
Solange ein Bauträger in der Errichtungs-
phase handelt –und die Maßnahme der 
Vertragserfüllung dient, sind Ansprüche 
wegen „baulicher Veränderungen“ regel-
mäßig ausgeschlossen. 

Jede GdWE sollte für diese Abgrenzungs-
fragen dringend einen Fachanwalt kon-
sultieren.
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